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Sömmern Helau - Landratsamt Helau
schallte es zur Weiberfastnacht am 11. Februar aus den Laut-

sprechern des Faschingsclubs Rot-Weiß aus Sömmerda.
Traditionell stattete der jecke Verein den Ämtlern einen Besuch ab, bevor 

die fröhliche Schar zur Sparkasse und zum Rathaus weiterzog.
Die Mitarbeiter machten den närrischen Spaß gern mit und zeigten, dass auch auf der 

Behörde ab und zu der Frohsinn regiert.
Landrat Rüdiger Dohndorf hatte die Kunde vernommen, dass den Sömmerschen Narren in 

diesem Jahr die traditionelle Einkehr im Rathaus versagt bleiben sollte. Kurzerhand orga-
nisierte er Gehacktesbrötchen und Fettbrote und lud Elferrat, Tänzerinnen und das ganze 
Gefolge mit folgenden Worten in die Kantine des Landratsamtes ein:

 Und gibtõs beim B¿rgermeister keine Bemme,
hilft der Landrat aus der Klemme
Die Sekretärin hat geschnitten

Und bei der Zwiebel arg gelitten
Die Pressetanten haben sich geeilt

Und Gehacktes auf die Brötchen verteilt
So stärkt euch alle willig!

Die Speis ist frisch und billig!
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h) Ausführungszeitraum:	

Los 1 und Los 2	 19.04.2010 - 01.08.2010
Los 3 und Los 4	 19.04.2010 - 01.08.2011

i) Anforderungen der Unterlagen:			 

Die Unterlagen können bis zum 01.03.2010 um 13.00 Uhr in 
schriftlicher Form angefordert werden und nach mind. 1- tä-
giger Voranmeldung – vom 01.03.- 03.03.2010- abgeholt werden 
bei:

Los 1 und Los 2	 Ingenieurbüro Iris Mey-Ludwig
		  Am Löschteich 10, 99195 Kranichborn
		  Tel.: 03634 / 60 29 24, Fax: 03634 / 60 39 24

Los 3 		  HKL Ingenieurgesellschaft mbH
		  Erfurter Landstraße 9/10, 99195 Stotternheim
		  Tel.: 036204 / 61 60, Fax.: 036204 / 61 616 

Los 4		  Ingenieurbüro Fruth, Grässner  & Partner 
		  Paul-Schäfer-Straße 1, 99086 Erfurt
		  Tel.: 0361 / 779 05 0, Fax.:0361 / 779 05 55		
							     
j) Kostenbeitrag für:

Los 1 und Los 2 	 	
8,-    je Los  zuzėglich 5   Versandkosten 
Bankverbindung:		 Ingenieurbüro Iris Mey-Ludwig
			   Konto:	 113 118 0484
			   BLZ: 	 820 510 00
			   Geldinstitut: Sparkasse Mittelthür.

Los 3	 			 
30,-   zuzėglich 5,-  Versandkosten
Bankverbindung:		 HKL Ingenieurgesellschaft
			   Konto:	 130 114 014
			   BLZ: 	 820 510 00
			   Geldinstitut: Sparkasse Mittelthür.

Los 4				  
20,-   inkl. Versandkosten
Bankverbindung:		 Ingenieurbüro Fruth, 			 
			   Grässner & Partner
			   Konto:	 130 102 660
			   BLZ: 	 820 510 00
			   Geldinstitut: Sparkasse Mittelthür.

Zahlungshinweise:	 Banküberweisung keine Schecks
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt (bzw. ausge-
geben) wenn der Nachweis der Einzahlung vorliegt 
(Kopie Einzahlungsbeleg).

Verwendungszweck: 	 Altes Gut Kranichborn

Rückerstattung:		  nein		

k) Abgabe:		  bis zur Angebotseröffnung

Die Angebote sind in verschlossenen, deutlich gekennzeich-
neten  Umschlägen einzureichen mit Vermerk:
Sanierung „Altes Gut - Kranichborn“ - Angebotsunterlagen 
Los –Nr., Losbezeichnung -BITTE NICHT ÖFFNEN- 

l) Angebote sind zu richten an:			 

		  VG Gramme - Aue, 
		  Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt

m) Abfassung 	 in Deutsch

n) Zur Eröffnung dürfen nur Bieter und deren Bevollmächtigte 
anwesend sein.

Amtlicher Teil

Ausschreibung nach VOB/A, VG Gramme-Aue 

a) Auftraggeber: 	 Gemeinde Großrudestedt 			 
		  über VG Gramme Aue, 
                           	 Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt
                           	 Tel.: (036204) 570-0, Fax: (036204) 570-16

b) Vergabeverfahren:	 Öffentliche Ausschreibung VOB/A

c) Art der Ausführung: 	 Sanierung und Umbau „Altes Gut“		
			   - Kranichborn
			   zum Dorfgemeinschaftshaus

d) Ort der Ausführung : 	 Platz des Friedens 2, 			 
			   99195 Kranichborn

e) Art und Umfang der Leistung:

Los 1 - Rohbauarbeiten:
120 m²	 Abbrucharbeiten  Fußboden/Bodenplatte
25 m	 Abbruch Innenwände Fachwerk 
15 m  	 Schornstein, mehrzügig, abbrechen 
5 m³	 Erdarbeiten Fundamente
20 m	 Entwässerungsleitungen unter Bodenplatte
20 m	 Abschnittweises Unterfangen (Fundamenterneuerung) 
50 m³	 Bodenaustausch
5 m³	 Fundamente Stb.
140 m² 	 Bodenplatte Stb.
22 m²	 Mauerwerk 17,5-24 cm
		  .	      				  
Los 2 - Zimmererarbeiten:
3 Stück	 Fachwerkstützen verstärken / Bohlen
3 Stück	 Deckenbalkenverstärkung / Stahl
4 Stück	 Unterzüge verstärken bzw. neu einbauen /Stahl 
4 Stück	 Balkenkopfsanierung	
160 m²	 alten Holzfußboden abbrechen und Unterboden 		
	 V 100 einbauen
1 Stück	 Dachfenster / RWA einbauen	

Los 3 - Sanitärinstallation:
23 Stück Einrichtungsgegenstände mit Montageelementen 		
	 und Accessoires
70 m	 Abwasserleitung als Kunststoffrohr DN 50-100
90 m	 Edelstahlrohr DN 15-32
50 m	 Mehrschichtverbundrohr DN 12-20
14 Stück Armaturen
2 Stück 	 Einzelraumlüfter
20 m	 Wickelfalzrohr NW 100

Los 4 - Elektroinstallation:
1 Stück	 Hauseinführung / Hausanschlusskasten umsetzen
1 Stück 	 Zähler- und Unterverteilung liefern und montieren
180 St. 	 Installationsgeräte liefern und montieren
1250 m 	 Kabel und Leitungen, verschiedene Verlegearten,
               	liefern und verlegen
280 St.	 Kabelverlegesysteme, 					   
	 überwiegend Installationsrohre liefern und verlegen
66 Stück	Beleuchtungskörper liefern und montieren
5 Stück	 Sicherheitsleuchten liefern und montieren
3 Stück	 Blitzschutzanlage, Überspannungsschutzgeräte
14 Stück	elektrische Raumheizgeräte liefern und montieren
1 Stück	 Hausalarm Brandmeldeanlage liefern und montieren
1 Stück	 Behindertenrufkompaktrufset liefern und montieren

f) Einzelvergabe nach Losen:	

Es besteht die Möglichkeit Angebote für mehrere Lose
einzureichen.



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 08  /  24.02.2010  Seite �

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf
1.951.100 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mđgenshaushalt wird auf 4.410.200   festgesetzt.

§ 4
Der Umlagehebesatz der Kreisumlage wird mit 33,5 v. H. der 
Umlagegrundlagen mit einem Umlagesoll von 17.204.400   fes-
tgesetzt.
Der Umlagehebesatz der Schulumlage wird mit 3,545 v. H. der 
Umlagegrundlagen mit einem Umlagesoll von 1.724.000   fes-
tgesetzt.
Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit je einem 
Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats fäl-
lig. Für rückständige Beträge werden von den säumigen Ge-
meinden Zinsen in Höhe von 0,5 v. H. für jeden angefangenen 
Monat erhoben.

§5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
11.000.000  
festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft.

Sömmerda, 16. 02. 2010					   
Landratsamt Sömmerda			   (Siegel)

gez. Dohndorf
Landrat

II. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben 
vom 12. Februar 2010 die rechtsaufsichtliche Genehmigung 
wie folgt erteilt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises 
Sömmerda für das Haushaltsjahr 2010 (Beschlussvorla-
ge-Nr.: 05-09/0058 vom 16.12.2009)

Sehr geehrter Herr Landrat,
von den in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 
durch Beschluss des Kreistages vom 16.12.2009 getroffenen 
Festsetzungen werden gemäß §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 114, 118 
und 123 ThürKO i.V.m. § 28 Abs. 4 und § 31 Abs. 3 ThürFAG 
rechtsaufsichtlich 

der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 
1.951.100   (Â 2),
der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungser-
mÿchtigungen in Hđhe von 4.410.200   (Â 3),
die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 17.204.400   und 
einem Hebesatz von 33,50 vom Hundert (§ 4) und
die Schulumlage mit einem Umlagesoll von 1.724.000   und 
einem Hebesatz von 3,545 vom Hundert (§ 4)

genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushalts-
satzung nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Kolbeck

1.

2.

3.

4.

o) Angebotseröffnung:	 am 18.03.2010, 

Los 1		  13,00 Uhr
Los 2		  13,20 Uhr
Los 3		  13,40 Uhr
Los 4		  14,00 Uhr

VG Gramme - Aue, Bahnhofstraße 16, 99195 Großrudestedt

p) geforderte Sicherheiten:	
Die Sicherheit der Vertragserfüllung  beträgt 5% und für die
Gewährleistung 3% der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen:	gemäß Verdingungsunterlagen

s) geforderte Eignungsnachweise:	

	 Nachweis der Eignung gemäß VOB/A § 8 Nr.3
	 Mindestlohnerklärung 
	 Versicherungsnachweise
	 Bescheinigung der Berufsgenossenschaft
	 Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes 
	 Referenzen für vergleichbare Objekte

Die geforderten Nachweise sind zusammen mit den Verdin-
gungsunterlagen einzureichen.

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:	 30.04.2010

u) Nebenangebote:

sind zugelassen nur in Verbindung mit dem Hauptangebot 
und sind gesondert zu kennzeichnen.

v) Vergabeprüfstelle:		

		  Landratsamt Sömmerda, Kommunalaufsicht,
		  Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda

gez. Walter
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2010

I. Der Kreistag des Landkreises Sömmerda hat am 16. Dezem-
ber 2009 die nachstehende Haushaltssatzung für das Haush-
altsjahr 2010 beschlossen:

Haushaltssatzung des Landkreises Sömmerda für das 
Haushaltsjahr 2010

Der Kreistag des Landkreises Sömmerda hat auf der Grund-
lage des § 114 in Verbindung mit den §§ 55 und 57 der Thüring-
er Kommunalordnung (ThürKO) vom 28. Januar 2003 (in der 
jeweils gültigen Fassung) die Haushaltssatzung für das Haush-
altsjahr 2010 beschlossen.

§ 1
1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haush-
altsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
		  in den Einnahmen
		  und Ausgaben mit				  
		  78.545.300  

und im Vermögenshaushalt
		  in den Einnahmen
		  und Ausgaben mit				  
		   11.515.300  
ab.
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2.3 Negativnetz
Das Negativnetz besteht aus dem Zeichen 261 und 269 StVO 
oder anderen Fahrverbotszeichen der StVO gekennzeichne-
ten Straßen. (siehe Anlage 2)

2.4 Sonstige geeignete Straßen
Soweit das Ziel auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht 
werden kann, führt der Fahrweg über den kürzesten Weg auf 
sonstigen geeigneten Straßen.

3. Benutzung des Fahrweges
3.1 Benutzungspflicht der Autobahn
Grundsätzlich sind die nach § 7 Abs.2 Satz 1 GGVSEB benut-
zungspflichtigen Autobahnen zu
befahren.

3.2 Fahrweg außerhalb geschlossener Ortschaften
Außerhalb geschlossener Ortschaften sind für Fahrten von der 
Beladestelle zu der der Beladestelle nächstgelegenen Auto-
bahnanschlussstelle die Straßen des Positivnetzes in folgender 
Reihenfolge zu nutzen:

autobahnähnliche ausgebaute Straßen

Bundesstraßen, den Bundesstraßen durch diese Allgemein-
verfügung gleichgestellten Ergänzungsstrecken

Landstraßen

Kreisstraßen.

Dabei gilt der Grundsatz, dass auf dem kürzesten Weg die 
ranghöchste vorhandene Straße anzufahren und dann zu 
benutzen ist. Für die Fahrt zu einer Entladestelle müssen au-
ßerhalb geschlossener Ortschaften ab der der Entladestelle 
nächstgelegenen Autobahnanschlussstelle die Straßen des Po-
sitivnetzes in der oben genannten Rangfolge benutzt werden. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass die jeweils ranghöchste Straße 
soweit wie möglich bis zur Entladestelle zu befahren ist.
Soweit geschlossene Ortschaften über Umgehungsstraßen 
umfahren werden können, sind diese zu benutzen.

3.3 Fahrweg innerhalb geschlossener Ortschaften
Innerhalb geschlossener Ortschaften sind die Vorfahrtsstra-
ßen (Zeichen 306 StVO) zu benutzen.
Soweit die Be/Entladestelle nicht an diesen Straßen liegen, 
werden die Ziele von den Vorfahrtsstraßen aus auf dem kür-
zesten Weg auf sonstigen geeigneten Straßen angefahren.
Für die Weiterfahrt gilt entsprechendes. Der Durchgangsver-
kehr muß auf der ranghöchsten Straße des innerörtlichen Po-
sitivnetzes fahren.

3.4 Umwegregelung auf sonstigen geeigneten Straßen
Beträgt der Fahrweg zur Entladestelle über die Strecken des 
Positivnetzes und den sonstigen geeigneten Straßen mehr als 
die doppelte Entfernung gegenüber dem kürzesten Weg auf 
sonstigen geeigneten Straßen, so kann dieser kürzeste Weg 
gewählt werden. Der Durchgangsverkehr muß auf der rang-
höchsten Straße des innerörtlichen Positivnetzes fahren.

4. Beschreibung des Fahrwegs für den Fahrzeugführer

4.1 Beschreibung des außerörtlichen Fahrwegs
Der Beförderer oder eine von ihm beauftragte Person hat den 
außerörtlichen Fahrweg im Sinne dieser Allgemeinverfügung, 
z.B. durch farbliche Kennzeichnung in Straßenkarten oder 
durch Auflistung der Straßen in der Reihenfolge ihrer Benut-
zung, schriftlich zu beschreiben.

4.1.1 Abweichung aus unvorhergesehenen Gründen
Muß der Fahrzeugführer aus unvorhergesehenen Gründen 
von dem beschriebenen Fahrweg abweichen, so hat er unver-
züglich, spätestens nach Erreichen eines geeigneten Halte- 
bzw. Parkplatzes, den von der Fahrwegbeschreibung abwei-
chenden Fahrweg in die Fahrwegbestimmung einzutragen.

•

•

•

•

III. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen in 
der Zeit vom 25.02.2010    bis    10.03.2010 beim Landratsamt 
Sömmerda, Bahnhofstr. 9, Zimmer 201, während der allgemei-
nen Geschäftsstunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Auch nach der o.g. Auslegungsfrist kann der Haushaltsplan 
dort eingesehen werden. Insbesondere wird er auch auf der 
Homepage des Landkreises www.landkreis-soemmerda.de 
veröffentlicht.

gez. Dohndorf
Landrat

Das Abfallwirtschaftsamt gibt bekannt

Deponieeigenkontrollbericht

Der Jahresbericht 2009 zur Thüringer Deponieeigenkontroll-
Verordnung liegt in der Zeit vom 01.03.2010 bis 30.04.2010

Montag – Donnerstag:	 08.00 – 16.00 Uhr
Freitag:			   08.00 – 14.00 Uhr

zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Umweltdienst 
Sömmerda GmbH, Kölledaer Straße 28, öffentlich aus.

Allgemeinverfügung des Landkreises

Verfügung zur Bestimmung des Fahrweges über die Beförde-
rung von gefährlichen Gütern nach § 35 Abs. 3 der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför-
derung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen 
und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Ei-
senbahn und Binnengewässer – GGVSEB, BGBl. I S. 1389 vom 
17.Juni 2009) im Gebiet des Landkreises Sömmerda

Gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 (2. Halbsatz) und Satz 2 der GGVSEB 
in der jeweils geltenden Fassung wird hiermit unter Nummer 2 
der Fahrweg im Landkreis Sömmerda für die Beförderung der 
unter Nummer 1 aufgeführten gefährlichen Güter bestimmt.

1. Bezeichnung der Güter
Diese Allgemeinverfügung gilt für die in der Anlage 1 Nr. 4 
GGVSEB genannten entzündbaren flüssigen Stoffe der Klasse 
3 (Unterabschnitt 2.2.3.1 ADR) sowie den in der Anlage 1 Ta-
bellen 2.1 und 2.2 aufgeführten Stoffe der Klasse 2, UN 1965 
Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, N.A.G. (Gemisch 
A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B oder C).

2. Fahrweg
2.1 Allgemeines
Fahrweg sind die zu dem Positivnetz nach Nummer 2.2 zäh-
lenden Straßen und soweit erforderlich, die sonstigen geeig-
neten Straßen nach Nummer 2.4. Ausgeschlossen als Fahrweg 
sind Straßen des Negativnetzes nach Nummer 2.3, es sei denn, 
dass eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO vorliegt.

2.2 Positivnetz
Zum Positivnetz zählen Autobahnen (§ 7 Abs.2) sowie

außerhalb geschlossener Ortschaften, die autobahnähnlich 
ausgebauten Straßen (Straßen mit mehreren Fahrstreifen 
für eine Richtung mit oder ohne Mittelstreifen), Bundesstra-
ßen, den Bundesstraßen durch diese Allgemeinverfügung 
gleichgestellten Ergänzungsstrecken (Landesstraßen, Kreis-
straßen).
innerhalb geschlossener Ortschaften (Zeichen 310 und 311 
der Straßenverkehrs-Ordnung-StVO) die Vorfahrtsstraßen 
(Zeichen 306 StVO), soweit diese Strecken nicht zum Nega-
tivnetz gehören.

(siehe Anlage 1)

•

•
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Bekanntmachung des AZV „Gramme-Vippach“

Am Donnerstag, dem 04.03.2010, um 20.00 Uhr, findet im 
„Deutschen Haus“, Karl-Marx-Platz 3, 99195 Großrudestedt, 
die 4. Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Gramme-Vippach“ statt.

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil
Genehmigung der Tagesordnung
Genehmigung der Niederschrift der 2. Sitzung vom 
10.12.2009
Genehmigung der Niederschrift der 3. Sitzung vom 
22.12.2009
Beschluss - Abwasserbeseitigunskonzept
Anfragen und Mitteilungen

II. Nichtöffentlicher Teil
Genehmigung der Niederschrift der 2. Sitzung vom 
10.12.2009
Anfragen und Mitteilungen

- Änderungen vorbehalten -

gez. Schütze 
Verbandsvorsitzender 						    

Beitrags- und Gebührensatzung zur 		
Entwässerungssatzung des AZV 		
„Gramme-Vippach“ (BGS‑EWS)

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b, 12 und 14 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) erlässt der Abwasserzweckver-
band „Gramme-Vippach“ folgende Satzung:

§ 1 Abgabenerhebung
Der Abwasserzweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Sat-
zung:

Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung 
/ Anschaffung  der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
(Herstellungsbeiträge / Anschaffungsbeiträge),
Benutzungsgebühren für die Benutzung der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung (Grundgebühren, Einleitungs-
gebühren und Beseitigungsgebühren),
Kosten für Grundstücksanschlüsse, soweit sie nicht Teil der 
öffentlichen Entwässerungseinrichtung sind.

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich 
genutzte oder gewerblich nutzbare sowie für solche Grund-
stücke erhoben, auf denen Abwasser anfällt, wenn für sie nach 
§ 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungsein-
richtung besteht. Ein Beitrag wird auch für Grundstücke er-
hoben, die an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich ang-
eschlossen sind oder die aufgrund einer Sondervereinbarung 
nach § 7 EWS an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
werden.

§ 3 Entstehen der Beitragspflicht
Die Beitragspflicht entsteht im Falle

des § 2 Satz 1 sobald das Grundstück an die Entwässer-
ungseinrichtung bzw. im Falle der Kostenspaltung nach § 6 
an die Teileinrichtung angeschlossen werden kann,
des § 2 Satz 2, 1. Alternative sobald das Grundstück an die 
Entwässerungseinrichtung bzw. im Falle der Kostenspaltung 
nach § 6 an die Teileinrichtung angeschlossen ist,

des § 2 Satz 2, 2. Alternative mit Abschluss der Sonderver-
einbarung.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.1.2 Abweichung aus betrieblichen Gründen
Muß der Fahrzeugführer aus betrieblichen Gründen vom be-
schriebenen Fahrweg abweichen, ist ihm vom Beförderer ein 
neuer Fahrauftrag mit geändertem Fahrweg zu übermitteln. 
Der Fahrzeugführer hat dies in die ursprüngliche Fahrwegbe-
schreibung einzutragen.

4.2 Beschreibung des innerörtlichen Fahrwegs
Der Beförderer hat auf Anforderung des Fahrers diesem das 
örtliche Positivnetz als Straßenkarte oder durch Auflistung der 
Straßen zur Verfügung zu stellen. Ansonsten gilt der inner-
örtliche Fahrweg als beschrieben, wenn sich das Fahrzeug auf 
dem Fahrweg nach Nummer 2 und 3 beschriebenen Netzes 
befindet.

4.3 Mitführungspflicht
Die Fahrwegbestimmung ist dem Fahrzeugführer vor Antritt 
der Fahrt auszuhändigen. Der Beförderer oder eine von ihm 
beauftragte Person hat den Fahrzeugführer in den Gebrauch 
der Fahrwegbestimmung und dieser Allgemeinverfügung ein-
zuweisen.

4.4 Aufbewahrungspflicht
Die Unterlagen der Nummern 4.1 bis 4.3 sind vom Beförderer 
ein halbes Jahr aufzubewahren.

5. Übergangsregelung an den Landesgrenzen
Bei Beförderung aus dem Ausland ist ab Grenzübergang oder 
aus einem anderen Bundesland ab Landesgrenze das Positiv-
netz, ggf. auf dem kürzesten Wege auf sonstigen geeigneten 
Straßen (Nummer 2.4) anzufahren.

6. Auskünfte
Erforderliche Auskunft zu den Fahrwegen im Landkreis Söm-
merda erteilt:	
		  Landratsamt Sömmerda
		  Amt für Straßenverkehrsangelegenheiten
		  Wielandstr.4, 99610 Sömmerda
		  Telefon 0 36 34 / 35 47 13, Telefax 0 36 34 / 35 47 02
		  (werktags, außer samstags, 			 
		  von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr)

7. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des je-
derzeitigen Widerrufs. Sie tritt zum 01.01.2010 in Kraft.

Sömmerda, den 17.09.2009
gez. Dohndorf
Landrat

Anlage 1
Positivliste für Transporte gefährlicher Güter im Landkreis 
Sömmerda

A 71
B 4 Kreisgrenze Kyffhäuser Kreis - Stadtgrenze Erfurt
B 85 Kreisgrenze Kyffhäuser Kreis - Kreisgrenze Weimarer 
Land
B 86 Kreisgrenze Kyffhäuser Kreis - B4
L 1058 B176 - Landesgrenze Thüringen

Anlage 2
Negativliste für Transporte gefährlicher Güter im Landkreis 
Sömmerda

Zeichen 261 StVO
B 176 ab Abzweig L 1057 – Rothenberga - bis Abzweig L 
2157

Zeichen 269 StVO
L 1054 Dielsdorf - Kreisgrenze Weimarer Land
L 2157 Rastenberg – Rothenberga
L 2290 ab Abzweig L 2088 - Kreisgrenze Kyffhäuser Kreis
K 9 Ortsausgang Markvippach – L 1054

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
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soweit sie nicht an eine Erschließungsanlage angrenzen, 
die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, die der Er-
schließungsanlage zugewandt ist und einer der ortsübli-
chen Bebauung entsprechenden Grundstückstiefe (Tiefen-
begrenzung). Diese beträgt in den Mitgliedsgemeinden:

	 Gemeinden Alperstedt:		  42 m
	 mit Siedlung
		
	 Gemeinde Eckstedt:		  40 m
	
	 Gemeinde Großrudestedt:	 39 m
	 OT Kleinrudestedt
	 OT Kranichborn
	 OT Schwansee
			 
	 Gemeinde Markvippach:		  42 m
	 OT Bachstedt
	
	 Gemeinde Schloßvippach	39 m
	 OT Dielsdorf

Überschreitet die beitragsrechtlich relevante tatsächliche Nut-
zung die Abstände nach den Ziffern 1. und 2., so fällt die Linie 
zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nut-
zung.

c) 
bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 Baug-
esetzbuch - BauGB -) die Grundfläche der an die Abwas-
seranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl   0,2  , höchstens jedoch die tatsächliche 
Grundstücksfläche. Die ermittelte Fläche wird diesen Bau-
lichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulich-
keiten verlaufen. Bei einer Überschreitung der Grundstücks-
grenze durch diese Zuordnung erfolgt eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück.

d) 
bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nut-
zung als Sportplatz, Friedhof oder Kleingarten im Sinne 
des Bundeskleingartengesetzes festgelegt ist, oder die in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 
BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der 
an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten ge-
teilt durch die Grundflächenzahl   0,2  , höchstens jedoch 
die tatsächliche Grundstücksfläche. Die ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwän-
den der Baulichkeiten verlaufen. Bei einer Überschreitung 
der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung erfolgt eine 
gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück.

(3) Der Nutzungsfaktor beträgt:
a) 
bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerbli-
chen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden kön-
nen (z.B. Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Freibäder, 
Stellplätze oder Kleingärten im Sinne des Bundeskleingar-
tengesetzes) oder untergeordnet bebaut oder untergeord-
net gewerblich genutzt sind, 1,0.

b) 
bei Grundstücken mit einer Bebaubarkeit mit einem Vollge-
schoss 1,0. Für jedes weitere Vollgeschoss wird der Faktor 
um 0,5 erhöht.

(4) Für die Zahl der Vollgeschosse im Sinne von Absatz 3 gilt:

a)
die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse,

2.Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem In-Kraft-Tre-
ten dieser Satzung liegt, entsteht die Beitragspflicht erst mit 
In-Kraft-Treten dieser Satzung. 

§ 4 Beitragspflichtiger
(1) Beitragspflichtiger ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks, Erbbau-
berechtigter oder Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts 
im Sinne des Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) ist.

(2) Soweit der Beitragspflichtige der Eigentümer oder Erb-
bauberechtigte eines Grundstücks ist und dieser nicht im 
Grundbuch eingetragen ist oder sonst die Eigentums- oder 
Berechtigungslage ungeklärt ist, so ist derjenige beitragspfli-
chtig, der im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragspflicht der 
Besitzer des betroffenen Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit 
von Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe seines Anteils 
am Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet.

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsan-
teil beitragspflichtig.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1) Der Beitrag wird nach der gewichteten Grundstücksfläche 
(Produkt aus Grundstücksfläche und dem Nutzungsfaktor) 
berechnet.

(2) Als Grundstücksfläche gilt:

a) 
bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die 
Fläche, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde 
zu legen ist,

b) 
bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes,

aa) 
die gänzlich im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) lieg-
en grundsätzlich die gesamte Fläche des Buchgrundstückes

bb) 
die sich vom Innenbereich über die Grenzen des Bebauung-
szusammenhanges hinaus in den Außenbereich erstrecken 

soweit sie an eine Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche 
zwischen der gemeinsamen Grenze der Grundstücke mit 
der Erschließungsanlage und einer der ortsüblichen Bebau-
ung entsprechenden Grundstückstiefe (Tiefenbegrenzung); 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung 
zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestim-
mung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Diese beträgt 
in den Mitgliedsgemeinden:

	 Gemeinden Alperstedt:		  42 m
	 mit Siedlung
	
	 Gemeinde Eckstedt:		  40 m
	
	 Gemeinde Großrudestedt:	 39 m
	 OT Kleinrudestedt
	 OT Kranichborn
	 OT Schwansee
	
	 Gemeinde Markvippach:		  42 m
	 OT Bachstedt

	 Gemeinde Schloßvippach		 39 m
	 OT Dielsdorf

1.
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b)	
soweit der Bebauungsplan statt der Vollgeschosszahl eine 
Baumassenzahl ausweist, die Baumassenzahl geteilt durch 
3,5; Bruchzahlen werden dabei bis einschließlich 0,4 auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet und solche über 0,4 
auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet,

c)	
soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebau-
ungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Bau-
massenzahl bestimmt sind, die Zahl der nach der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen Bebauung zulässi-
gen Vollgeschosse,

d)	
die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, sofern diese Zahl 
höher ist als die nach dem Absatz 4 Buchstabe a) bis c) ermit-
telte Zahl,

e)	
soweit Grundstücke im Außenbereich liegen (§ 35 BauGB), 
die Zahl der genehmigten Vollgeschosse. Weist das Grund-
stück keine genehmigte Bebauung auf oder überschreitet 
die vorhandene Bebauung die genehmigte Bebauung, ist 
die Zahl der Vollgeschosse der vorhandenen Bebauung 
maßgeblich.

(5) Vollgeschosse sind solche i.S.d. Thüringer Bauordnung 
(ThürBO). Soweit für ein Grundstück keine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, ergibt sich die Geschosszahl bei Bauwerken mit 
Vollgeschossen, die höher als 3,5 Meter sind und bei Gebäuden 
ohne Vollgeschossaufteilung durch Teilung der tatsächlich 
vorhandenen Baumasse mit der tatsächlich überbauten Gr-
undstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch 3,5. Bruchzahlen werden entsprechend Absatz 4 Buchs-
tabe c) gerundet.

§ 6 Kostenspaltung
Der Beitrag wird für

das Kanalnetz, inklusive Hausanschlüsse im öffentlichen 
Verkehrsraum (innerörtlich),

Kläranlage,

Haupt- und Verbindungssammler (überörtliche)

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben.

§ 7 Beitragssatz
Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:

Teilbeiträge 	 je m² gewichtete Grundstücksfläche
					      			 
1. für das Kanalnetz (innerörtlich)		  2,72

2. für die Kläranlage			   0,43

3. für die Haupt- und Verbindungssammler 
(überörtlich)				    0,49

§ 8 Fälligkeit
Der Beitrag wird drei Monate nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig. Soweit mit der Beitragsfestsetzung (Fest-
setzungsbescheid) nicht zugleich die Zahlungsaufforderung 
(Leistungsbescheid) erfolgt, wird der Beitrag drei Monate nach 
Bekanntgabe der Zahlungsaufforderung fällig.

§ 9 Stundung
(1) Der Beitrag für unbebaute Grundstücke, die innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils oder des Geltungsbe-
reichs eines Bebauungsplans liegen und die dem Eigentümer 
keinen wesentlichen wirtschaftlichen Vorteil vermitteln, wird 
auf Antrag bis zu dem Zeitpunkt gestundet, in dem das Grund-
stück bebaut, tatsächlich angeschlossen oder veräußert wird.

1.

2.

3.

(2) Der Beitrag für bebaute, gewerblich genutzte Grundstücke 
wird auf Antrag gestundet, soweit und solange der Eigentümer 
nachweist, dass

das Verhältnis der genutzten Grundstücksfläche zu der 
nicht genutzten Grundstücksfläche das Verhältnis 1:3 über-
schreitet und

die nicht genutzten Grundstücksteile nicht zu wirtschaftlich 
zumutbaren Bedingungen veräußert werden können.

Die Stundung wird auf die Grundstücksfläche begrenzt, die 
über das in Satz 1 Nr. 1 genannte Verhältnis hinaus geht.

(3) Der Beitrag wird auf Antrag solange gestundet, als Grund-
stücke als Kleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetz-
es vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210) in der jeweils geltenden 
Fassung genutzt werden und der Beitragspflichtige nachweist, 
dass die darauf befindlichen Gebäude nicht zum dauerhaften 
Wohnen geeignet sind oder für gewerbliche Zwecke genutzt 
werden.

(4) Der Beitrag wird auf Antrag gestundet, soweit und solange 
Grundstücke als Friedhof genutzt werden.

(5) Der Beitrag wird auf Antrag gestundet, soweit und solange 
Grundstücke mit Kirchen bebaut sind, die zur Religionsau-
sübung genutzt werden, soweit diese nicht tatsächlich an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind.

§ 10 Ablösung, Vorauszahlung
(1) Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. Die Ablösung erfolgt durch Vereinba-
rung zwischen dem Abwasserzweckverband und dem Beitrag-
spflichtigen.

(2) Vorauszahlungen können nach Maßgabe der rechtlichen 
Voraussetzungen erhoben werden. § 8 gilt entsprechend.

§ 11 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse
(1) Die Aufwendungen für die Herstellung, Anschaffung, Ver-
besserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie 
für die Unterhaltung des Teils des Grundstücksanschlusses 
im Sinne des § 1 Abs. 3 EWS, der sich nicht im öffentlichen 
Straßengrund befindet, sind dem Abwasserzweckverband in 
der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jewei-
ligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist. 8 gilt entsprechend.

§ 12 Gebührenerhebung
Der Abwasserzweckverband erhebt für die Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und von an-
schließbaren Grundstücken Einleitungsgebühren bzw. von 
nicht anschließbaren, aber entsorgten Grundstücken Beseiti-
gungsgebühren sowie von Grundstücken, die nach § 9 Abs. 2 
EWS mit einer Grundstückskläranlage zu versehen sind, Einlei-
tungs- und Beseitigungsgebühren.

§ 13 Grundgebühr
(1) Die Grundgebühr wird bei anschließbaren Grundstücken 
nach dem Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasser-
zähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht 
nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die 
Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses der 
einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig 
wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.

1.

2.



Amtsblatt  Landkreis Sömmerda  Nr. 08  /  24.02.2010  Seite 9

§ 17 Entstehen der Gebührenschuld
(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von 
Abwasser in die Entwässerungsanlage. Die Beseitigungsge-
bühr entsteht mit jeder Entnahme des Räumguts.

(2) Die Grundgebührenschuld für anschließbare Grundstücke 
entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der be-
triebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Abwas-
serzweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag 
schriftlich mit. Im übrigen entsteht die Grundgebührenschuld 
mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruch-
teils der Jahresgrundgebührenschuld neu.

(3) Die Grundgebührenschuld für nicht anschließbare Grund-
stücke entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Tag der In-
betriebnahme des Nutzraums (Faulraum bzw. Sammelraum) 
folgt. Im übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der 
Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 18 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähn-
lich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. Ge-
bührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebes. Mehrere Gebührenschuldner 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Soweit Abgabepflichtiger der Eigentümer oder Erbbauber-
echtigte eines Grundstücks ist und dieser nicht im Grundbuch 
eingetragen ist oder sonst die Eigentums- oder Berechtigung-
slage ungeklärt ist, so ist derjenige abgabepflichtig, der im 
Zeitpunkt des Entstehens der Abgabepflicht der Besitzer des 
betroffenen Grundstücks ist. Bei einer Mehrheit von Besitzern 
ist jeder entsprechend der Höhe seines Anteils am Mitbesitz 
zur Abgabe verpflichtet.

§ 19 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) Die Einleitung bzw. Beseitigung wird jährlich abgerech-
net. Die Grund- und Einleitungs- bzw. Beseitigungsgebühren 
werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbes-
cheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. eines jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines 
Fünftels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt 
eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Abwasserz-
weckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 
der Jahresgesamteinleitung fest.
Die Abrechnung richtet sich für die einzelnen Mitgliedgemei-
nden nach dem Abrechnungsturnus des Wasserversorgers.

§ 20 Pflichten der Beitrags‑ und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 
Abwasserzweckverband die für die Höhe der Schuld maßge-
blichen Veränderungen unverzüglich zu melden und über 
den Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen.

§ 21 In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt, außer § 13 Absatz 2 und § 15, rückwirk-
end am 01.01.2002 in Kraft. Der § 13 Absatz 2 dieser Satzung tritt 
am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Der § 
15 dieser Satzung tritt rückwirkend ab 01.11.2002  in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 19.11.1996, zuletzt geän-
dert am 19.07.2001 außer Kraft. 

ausgefertigt: Großrudestedt, den 02. Januar 2003

Heilmann
Verbandsvorsitzender		  Siegel

Sie beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenn-
durchfluss

bis 	  6 mÎ/h		  72  /Jahr
bis	 12 mÎ/h		  144  /Jahr

(2) Die Grundgebühr wird bei nicht anschließbaren Grund-
stücken nach dem auf dem Grundstück vorhandenen Nutz-
raum (Faulraum bzw. Sammelraum) berechnet.
Sie beträgt bei einem Nutzraum

bis	  6 mÎ		  72  /Jahr
bis	 12 mÎ		  144  /Jahr

§ 14 Einleitungsgebühr
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der 
Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt werden. Die Einleitungsgebühr beträgt 2,86 
  / mÎ Abwasser.

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus 
der Wasserversorgungsanlage zugeführten Wassermengen 
abzüglich der mittels geeichtem Wasserzähler nachweislich auf 
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Was-
sermengen. Der Nachweis der verbrauchten und der zurück-
gehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung gilt 
für jedes Stück Großvieh eine Wassermenge von 20 m³/Jahr als 
nachgewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich 
gehaltene Viehzahl. Die Wassermengen werden durch Was-
serzähler ermittelt. Sie sind von dem Abwasserzweckverband 
zu schätzen, wenn

ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder

der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 
ermöglicht wird oder

sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Was-
serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

(3) Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwässer in die 
Entwässerungsanlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbe-
handlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, so er-
mÿúigen sich die Einleitungsgebėhren auf 1,43   / mÎ Abwasser. 
Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonsti-
gen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung 
lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem durchschnittlichen 
Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart 
der eingeleiteten Abwässer entsprechen.

§ 15 Beseitigungsgebühr
(1) Die Beseitigungsgebühr wird nach dem Rauminhalt der 
Abwässer berechnet, die von den nicht angeschlossenen Gr-
undstücken und aus den Grundstückskläranlagen angeschlos-
sener Grundstücke abtransportiert werden. Der Rauminhalt 
der Abwässer wird mit einer geeigneten Messeinrichtung fes-
tgestellt.

(2) Die Gebėhr betrÿgt 16,78    pro Kubikmeter Fÿkalschlamm 
aus einer Grundstückskläranlage.

§ 16 Gebührenzuschläge
(1) Für Abwässer, deren Beseitigung einschließlich der 
Klärschlammbeseitigung (Beseitigung) Kosten verursacht, die 
die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausab-
wasser um mehr als 30 v. H. (Grenzwert) übersteigen, wird ein 
Zuschlag in Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozent-
satzes des Kubikmeterpreises erhoben.

(2) Absatz l gilt für Fäkalschlamm nur insoweit, als der Ver-
schmutzungsgrad von Fäkalschlamm gewöhnlicher Zusam-
mensetzung in einer Weise übertroffen wird, der den in Ab-
satz 1 genannten Kosten entsprechende Kosten verursacht.

1.

2.

3.
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1. Änderung der Beitrags- u. Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des AZV 		
„Gramme-Vippach“ (BGS-EWS) vom 02.01.03 
(Amtsblatt des Landkreises Sömmerda vom 
15.01.03)

Gemäß § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- 
vom 16. August 1993 in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18. Dezember 2003 (GVBl. S. 467) hat die Verbandsver-
sammlung in ihrer Sitzung am 21. August 2003 die 1. Satzung 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung (BGS-EWS) des Abwasserzweckverbandes 
“Gramme-Vippach” beschlossen:

Artikel 1
1. § 4 (Beitragsschuldner) wird wie folgt geändert:

Absatz 3, 1 Halbsatz wird wie folgt geändert:

Der Wortlaut „ Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
schuldner,..“

wird durch den Wortlaut	  „Mehrere Beitragsschuldner sind 
Gesamtschuldner, ...“ ersetzt.

2. § 18 (Gebührenschuldner) wird wie folgt geändert:

Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

Der Wortlaut „Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.“

wird durch den Wortlaut 	 „Mehrere Gebührenschuldner sind 
Gesamtschuldner.“ ersetzt.

Artikel 2
Die 1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung des Abwasserzweckverbandes „Gramme-
Vippach“ tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

ausgefertigt : Großrudestedt, den 23. Oktober 2003

Heilmann
Verbandsvorsitzender				    Siegel
Abwasserzweckverband „Gramme-Vippach“

Die vorstehende  1. Änderung der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) 
des Abwasserzweckverbandes „Gramme-Vippach“ wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die 1. Änderung der BGS-EWS wurde der Kommunalaufsicht 
beim Landratsamt Sömmerda als Rechtsaufsichtsbehörde  ge-
mäß § 21 Abs.  3 Satz 1 ThürKO vorgelegt. 
Der öffentlichen Bekanntmachung entgegenstehende rechts-
aufsichtliche Bedenken hat die Kommunalaufsicht, als Rechts-
aufsichtsbehörde, im Schreiben vom 22.10.2003, AZ: KomA 
708.3.70.2, nicht geltend gemacht.

Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmungen 
über

persönliche Beteiligung (§ 38 Abs. 1 ThürKO)

die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ge-
meinderates (§ 35 ThürKO) unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich und der Bezeichnung der Tat-
sache, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

Heilmann
Verbandsvorsitzender     Großrudestedt, den 23. Oktober 2003

1.

2.

2. Änderung der Beitrags- u. Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des AZV 		
„Gramme-Vippach“ (BGS‑EWS)

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b, 12 und 14 des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes (ThürKAG) erlässt der Abwasserzweckverband 
„Gramme-Vippach“ folgende 2. Änderung der BGS-EWS:

Artikel 1
§ 15 Beseitigungsgebühr wird wie folgt geändert:

Absatz 2 erhält folgende Fassung:

(2) 
1. Für die jährlich entsprechend § 14 Abs. 1 EWS planmäßig 
vom AZV durchzuführende Räumung der Grundstückskläran-
lagen beträgt die Gebühr

bei einer Entsorgung im Rahmen des festgesetzten Entsor-
gungsplanes 16,78    pro  Kubikmeter Fÿkalschlamm

bei einer Entsorgung außerhalb des festgesetzten Entsor-
gungsplanes 19,00   pro Kubikmeter Fÿkalschlamm.

2. Für eine zusätzliche Räumung der Grundstückskläranlagen 
entsprechend Â 14 Abs. 4 EWS betrÿgt die Gebėhr 19,00   pro 
Kubikmeter Fäkalschlamm. 

Artikel 2
Die 2.Änderung der BGS-EWS tritt am Tag nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

ausgefertigt: Großrudestedt, 15. März 2004

Heilmann
Verbandsvorsitzender		  Siegel

Die vorstehende 2. Änderung der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) 
des Abwasserzweckverbandes “Gramme-Vippach” wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Satzung  wurde der Kommunalaufsicht beim Landratsamt 
Sömmerda als Rechtsaufsichtsbehörde  gemäß § 21 Abs.  3 Satz 
1 ThürKO vorgelegt.

Die Satzung wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 
08.03.2004, AZ: KomA 708.3.700.2, gemäß   § 2 Abs. 4 a Nr. 2 des 
Thüringer Kommunalabgabengesetzes genehmigt.

Die vorzeitige öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 2 
Abs. 5 Satz 3 ThürKAG zugelassen.

Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmun-
gen über

persönliche Beteiligung (§ 38Abs. 1 ThürKO)

die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ge-
meinderates (§ 35 ThürKO) unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich und der Bezeichnung der 
Tatsache, die eine solche Rechtsverletzung begründen kön-
nen, gegenüber dem AZV geltend gemacht worden ist.

Heilmann
Verbandsvorsitzender          

Großrudestedt, den 15. März 2004

a.

b.

1.

2.
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3. Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung des Abwas-
serzweckverbandes „Gramme-Vippach“ (BGS-
EWS) vom 08. Dezember 2005

Aufgrund der §§ 2, 7, 7 b, 12, 14 und 21 a Abs. 4 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) erlässt der Abwasser-
zweckverband „Gramme-Vippach“ folgende 3. Änderung der 
BGS-EWS vom 02. Januar 2003:

Artikel I

Abschnitt 1

§ 3 wird wie folgt geändert:

Im § 3 werden zwischen dem 1. und 2. Satz folgende Sätze hin-
zugefügt:

„ Abweichend von Satz 1 entsteht die sachliche Beitrags-
pflicht

für unbebaute Grundstücke, sobald und soweit das Grund-
stück bebaut und tatsächlich angeschlossen wird und

für bebaute Grundstücke in Höhe der Differenz, die sich 
aus tatsächlicher und zulässiger Bebauung ergibt, erst so-
weit und sobald die tatsächliche Bebauung erweitert wird

für bebaute Grundstücke nicht, soweit und solange das 
Grundstück die durchschnittliche Grundstücksfläche im 
Verteilungsgebiet der Einrichtung des Aufgabenträgers um 
mehr als 30 vom Hundert (Grenzwert) übersteigt.

Die durchschnittliche Grundstücksfläche für Grundstücke, 
die vorwiegend Wohnzwecken dienen, beträgt 757 m². Hie-
raus ergibt sich ein Grenzwert von 984 m².
Die durchschnittliche Grundstücksfläche für sonstige 
Wohngrundstücke (Wohnblocks ab 3 Vollgeschosse), be-
trägt 1.441 m². Hieraus ergibt sich ein Grenzwert von 1.873 
m².
Die durchschnittliche Grundstücksfläche für sonstige 
Grundstücke beträgt 2.061 m². Hieraus ergibt sich ein 
Grenzwert von 2.679 m².

Ziffer 3 gilt nicht für die tatsächlich bebaute Fläche.“

Abschnitt 2

§ 5 wird wie folgt geändert:

§ 5 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Vollgeschosse sind Geschosse. deren Deckenoberkante 
im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche 
eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Soweit für 
ein Grundstück keine Baumassenzahl festgesetzt ist, ergibt 
sich die Geschosszahl bei Bauwerken mit Vollgeschossen, 
die höher als 3,5 Meter sind und bei Gebäuden ohne Vollge-
schossaufteilung durch Teilung der tatsächlich
vorhandenen Baumasse mit der tatsächlich überbauten 
Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch 3,5.
Bruchzahlen werden entsprechend Absatz 4 Buchstabe b) ge-
rundet.“

Abschnitt 3

§ 9 wird wie folgt geändert:

Absatz 1 wird ersatzlos gestrichen.

Absatz 2 wird Absatz 1 und wird wie folgt ergänzt. Nach dem 

1.

2.

3.

a.

b.

c.

1.

2.

Wort „auf Antrag“ das Wort „zinslos“ eingefügt.

Absatz 3 wird Absatz 2 und wird wie folgt ergänzt. Nach dem 
Wort „auf Antrag“ das Wort „zinslos“ eingefügt.

Absatz 4 wird Absatz 3 und wird wie folgt ergänzt. Nach dem 
Wort „auf Antrag“ das Wort „zinslos“ eingefügt.

Absatz 5 wird Absatz 4 und wird wie folgt ergänzt. Nach dem 
Wort „auf Antrag“ das Wort „zinslos“ eingefügt.

Es wird folgender Wortlaut als neuer Absatz 5 hinzugefügt:

„(5) Gemäß § 21 a Absatz 4 ThürKAG werden Beiträge, die bis 
zum 31.12.2004 entstanden sind, in den Fällen des § 7 Absatz 7 
ThürKAG zinslos gestundet. Bereits gezahlte Beiträge werden 
auf Antrag an den Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigten oder Inhaber eines dinglichen Nutzungsrecht im Sinne 
des Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) zum 01.01.2005 unverzinst zurückgezahlt 
und zinslos gestundet.
Die Stundung erfolgt zinslos bis zu dem Zeitpunkt, in dem die 
Betragspflicht nach § 7 Absatz 7 ThürKAG entstehen würde.“

Artikel II

Die 3. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung tritt rückwirkend ab 01.01.2005 in Kraft.

ausgefertigt: Großrudestedt, den 08. Dezember 2005

Würfel					     Siegel
Verbandsvorsitzender

Die vorstehende 3. Änderung der  Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung des Abwasser-
zweckverbandes „Gramme-Vippach“ (BGS-EWS) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Satzung  wurde der Kommunalaufsicht beim Landratsamt 
Sömmerda als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 2 Abs. 5 des 
ThürKAG vorgelegt. 

Die 3. Änderung der BGS-EWS wurde mit Schreiben des Land-
ratsamtes Sömmerda, Kommunalaufsicht vom 02.12.2005 AZ: 
KomA , 708.3.700.202 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Mit Schreiben des Landratsamtes Sömmerda, Kommunalauf-
sicht vom 02.12.2005 wird gemäß § 2 Abs. 5 S. 3 ThürKAG einer 
öffentliche Bekanntmachung vor Ablauf der Monatfrist zuge-
stimmt.

Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmungen 
über

persönliche Beteiligung (§ 38Abs. 1 ThürKO)

die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ge-
meinderates (§ 35 ThürKO) unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich und der Bezeichnung der Tatsache, 
die eine solche Rechtsverletzung begründen können, ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

Würfel
Verbandsvorsitzender Großrudestedt, den 08. Dezember 2005

4. Änderung der Beitrags- u. Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des AZV 		
„Gramme-Vippach“ (BGS‑EWS)

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b, 12 und 14 des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes (ThürKAG) erlässt der Abwasserzweckverband 
„Gramme-Vippach“ folgende 4. Änderung der BGS-EWS:

3.

4.

5.

6.

1.

2.
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Artikel 1

1. § 1 (Abgabenerhebung) wird um nachstehende Ziffer 4 er-
weitert:
„ 4. Kostenaufwandsersatz für Notdiensteinsätze (Havariefäl-
le).“

2. § 15 Beseitigungsgebühr wird wie folgt geändert:

Die Überschrift wird durch den Wortlaut „§ 15 Beseitigungs-
gebühr / Kostenaufwandsersatz“ ersetzt.

Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1. Für die jährlich entsprechend § 14 Abs. 1 EWS planmäßig 
vom AZV durchzuführende
Räumung der Grundstückskläranlagen beträgt die Gebühr

bei einer Entsorgung im Rahmen des festgesetzten Entsor-
gungsplanes 17,67   pro Kubikmeter Fÿkalschlamm

bei einer Entsorgung außerhalb des festgesetzten Entsor-
gungsplanes 20,47   pro Kubikmeter Fÿkalschlamm.

Für eine zusätzliche Räumung der Grundstückskläranlagen 
entsprechend Â 14 Abs. 4 EWS betrÿgt die Gebėhr 20,47   pro 
Kubikmeter Fäkalschlamm.

Für Notdiensteinsätze (Mo. bis Do. von 16.00 bis 06.00 Uhr 
des Folgetages und Fr. ab 16.00 Uhr bis Mo. 06.00 Uhr sowie 
an Feiertagen), wird zuzüglich zu den unter Ziffer 1 Buch-
stabe b aufgeführten Gebühren, ein Kostenaufwandsersatz 
von 54,74   pro Stunde erhoben.¯

Artikel 2

Die 4.Änderung der BGS-EWS tritt rückwirkend zum 01.01.2007 
in Kraft.

ausgefertigt: Großrudestedt, 15. Mai 2007

Würfel
Verbandsvorsitzender		  Siegel

Die vorstehende 4. Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur  Entwässerungssatzung des Abwasser-
zweckverbandes „Gramme-Vippach“ (BGS-EWS) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Satzung  wurde der Kommunalaufsicht beim Landratsamt 
Sömmerda als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 21 Abs. 3 der 
ThürKO vorgelegt. 

Mit Schreiben des Landratsamtes  Sömmerda, Kommunalauf-
sicht vom 11.05.2007 AZ: KomA , 708.3.700.202 wurde die Sat-
zungsänderung nach § 2 Abs. 4 a Nr. 2 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) genehmigt.

Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmungen 
über

persönliche Beteiligung (§ 38Abs. 1 ThürKO)

die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ge-
meinderates (§ 35 ThürKO) unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich und der Bezeichnung der Tatsache, 
die eine solche Rechtsverletzung begründen können, ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

Würfel
Verbandsvorsitzender	 Großrudestedt, den 15. Mai 2007

a.

b.

a.

b.

2.

3.

1.

2.

5. Änderung der Beitrags- u. Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des AZV	  	
„Gramme-Vippach“ (BGS-EWS)

Aufgrund §§ 19 und 20 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 10. 
März 2005 (GVBl. S. 58) i. V. m. §§ 2, 7, 7b,12 und 14 des Thürin-
ger Kommunalabgabengesetzes –ThürKAG- in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2004 (GVBl. 889) hat  die Verbandsversammlung des Abwasser-
zweckverbandes „Gramme-Vippach“ in ihrer Sitzung am 03. 
Juli 2008 die 5. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des Abwasserzweckverbandes 
„Gramme-Vippach“ (BGS-EWS) beschlossen

Artikel 1

1. § 6 – Kostenspaltung - wird durch folgenden Wortlaut er-
setzt:

„ § 6  Kostenspaltung

Der Beitrag wird für

das Kanalnetz, inklusive Hausanschlüsse im öffentlichen 
Verkehrsraum (innerörtlich)

Haupt- und Verbindungssammler sowie Teichkläranlagen 
(überörtlich)

gesondert in beliebiger Reihenfolge erhoben.“

2. § 7 – Beitragssatzung – wird durch folgenden Wortlaut er-
setzt:

„ § 7  Beitragssatz

Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:
Teilbeträge 	 je m² gewichtete Grundstücksfläche	
1. das Kanalnetz (innerđrtlich)		  2,72  

2. Haupt- und Verbindungssammler
    sowie Teichklÿranlagen (ėberđrtlich) 	 1,32  .¯

Artikel 2

Die Satzungsänderung tritt am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Kraft.

ausgefertigt:  Großrudestedt, den  08. April 2009

Würfel
Verbandsvorsitzender				    Siegel
Abwasserzweckverband „Gramme-Vippach

Die vorstehende 5. Änderung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur  Entwässerungssatzung des Abwasser-
zweckverbandes „Gramme-Vippach“ (BGS-EWS) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Satzung  wurde der Kommunalaufsicht beim Landratsamt 
Sömmerda als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 21 Abs. 3 der 
ThürKO vorgelegt. 

Mit Schreiben des Landratsamtes  Sömmerda, Kommunalauf-
sicht vom 06.04.2009 AZ: KomA , 708.3.700.202 wurde die Sat-
zungsänderung nach § 2 Abs. 4 a Nr. 2 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.

2.
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Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmungen 
über

persönliche Beteiligung (§ 38Abs. 1 ThürKO)

die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ge-
meinderates (§ 35 ThürKO) unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich und der Bezeichnung der Tatsache, 
die eine solche Rechtsverletzung begründen können, ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.

Würfel
Verbandsvorsitzender	 Großrudestedt, den 08. April 2009

6. Änderung der Beitrags- u. Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des AZV 		
„Gramme-Vippach“ (BGS‑EWS)

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b, 12 und 14 des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes (ThürKAG) erlässt der Abwasserzweckverband 
„Gramme-Vippach“ folgende 4. Änderung der BGS-EWS:

Artikel 1

§ 15 Beseitigungsgebühr wird wie folgt geändert:

Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1. Für die jährlich entsprechend § 14 Abs. 1 EWS planmäßig 
vom AZV durchzuführende Räumung der Grundstückskläran-
lagen beträgt die Gebühr

bei einer Entsorgung im Rahmen des festgesetzten Entsor-
gungsplanes 22,86   pro Kubikmeter Fÿkalschlamm

bei einer Entsorgung außerhalb des festgesetzten Entsor-
gungsplanes 25,24   pro Kubikmeter Fÿkalschlamm.

Für eine zusätzliche Räumung der Grundstückskläranlagen 
entsprechend Â 14 Abs. 4 EWS betrÿgt die Gebėhr 25,24   pro 
Kubikmeter Fäkalschlamm.
Für Notdiensteinsätze (Mo. bis Do. von 16.00 bis 06.00 Uhr 
des Folgetages und Fr. ab 16.00 Uhr bis Mo. 06.00 Uhr sowie 
an Feiertagen), werden zuzüglich zu den unter Ziffer 1 Bu-
chstabe b aufgefėhrten Gebėhren, 78,85   pro Stunde erho-
ben.

Artikel 2

Die 6.Änderung der BGS-EWS tritt rückwirkend zum 01.01.2010 
in Kraft.

ausgefertigt: Großrudestedt,  28. Januar 2010

Schütze
Verbandsvorsitzender		  Siegel

Die vorstehende 6. Änderung der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) 
des Abwasserzweckverbandes “Gramme-Vippach” wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die Satzung  wurde der Kommunalaufsicht beim Landratsamt 
Sömmerda als Rechtsaufsichtsbehörde  gemäß § 21 Abs.  3 Satz 
1 ThürKO vorgelegt.

Die Satzung wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 
25.01.2010,  AZ: KomA 030.31.03.650.331, gemäß   § 2 Abs. 4 a 
Nr. 2 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes rechtsaufsi-
chtlich genehmigt.

1.

2.

a.

b.

2.

3.

Nach § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine Verletzung der Bestimmun-
gen über

persönliche Beteiligung (§ 38Abs. 1 ThürKO)
die Einberufung und Tagesordnung von Sitzungen des Ge-
meinderates (§ 35 ThürKO) unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntma-
chung der Satzung schriftlich und der Bezeichnung der 
Tatsache, die eine solche Rechtsverletzung begründen kön-
nen, gegenüber dem AZV geltend gemacht worden ist.

Schütze
Verbandsvorsitzender	 Großrudestedt, den 28. Januar 2010

Satzung für die öffentliche 			 
Entwässerungseinrichtung der AZV 	
„Gramme-Vippach“ (Entwässerungssatzung -
EWS -) vom  15. Juli 2002

Auf Grund der §§ 19 und 20 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) vom 16 August 1993 in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 14. April 1998, zuletzt geändert durch das dritte 
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 
18. Juli 2000 (GVBl. S. 177) erlässt der Abwasserzweckverband 
„Gramme-Vippach“  folgende Satzung:

§ 1 Öffentliche Einrichtung
(1) Der Abwasserzweckverband betreibt zur Abwasserbeseiti-
gung eine öffentliche Einrichtung.

(2) Die Entwässerungseinrichtung umfasst die leitungsgebun-
dene Entwässerungsanlage und die Fäkalschlammentsorgung. 
Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt der 
Abwasserzweckverband.

(3) Zur Entwässerungsanlage des Abwasserzweckverbandes 
gehören auch die Grundstücksanschlüsse, soweit sie sich im 
öffentlichen Straßengrund befinden.

§ 2 Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer
(1) Grundstücke im Sinn dieser Satzung sind abgegrenzte Teile 
der Erdoberfläche, die im Bestandsverzeichnis eines Grund-
buchblattes unter einer besonderen Nummer eingetragen 
sind. Mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im 
Sinn des Grundbuchrechts stellen ein Grundstück im Sinne 
dieser Satzung dar,  wenn sie wegen verbindlicher plane-
rischer Feststellung oder tatsächlicher  Geländeverhältnisse 
nur in dieser Form baulich oder gewerblich nutzbar sind, die-
se Grundstücke oder Grundstücksteile aneinander angrenzen 
und die Eigentumsverhältnisse insoweit identisch sind.

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigen-
tümer gelten auch für Erbbauberechtigte und Inhaber eines 
dinglichen Nutzungsrechtes im Sinne des Artikels 233 § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). 
Von mehreren dinglich am Grundstück Berechtigten ist jeder 
berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.
§ 2 Abs. 3 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) bleibt unberührt.

§ 3 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe 
folgende Bedeutung:

Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigt 
oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder das von 
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befe-
stigten  Flächen abfließt.
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in land-
wirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser, einschließlich 
Jauche und Gülle, das dazu bestimmt  ist, auf landwirtschaft-

1.
2.
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lich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte  Böden auf-
gebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist, ins-
besondere   das menschliche Fäkalabwasser.

Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder 
Regenwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke, wie 
z.B. Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Regenüberläufe.

Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme 
von Schmutzwasser.

Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von Niederschlags- 
und Schmutzwasser bestimmt.

Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme von 
Niederschlagswasser.

Zentralkläranlage	 ist eine Anlage zur Reinigung des in den Ka-
nälen gesammelten Abwassers, einschließlich der Ableitung 
zum Gewässer.

Grundstücksanschlüsse sind die Leitungen vom Kanal bis zum 
Kontrollschacht.
(Anschlusskanäle)		  Max. 2 m auf Grundstück.

Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Einrichtungen 
eines Grundstückes, die dem Ableiten des Abwassers dienen 
bis einschließlich des Kontrollschachts bzw. der Grundstücks-
kläranlage.

Grundstückskläranlagen sind Anlagen eines Grundstücks zur 
Behandlung von Abwasser. Gruben zur Sammlung des Abwas-
sers sind den Grundstückskläranlagen gleichgestellt.

Fäkalschlamm ist der Anteil des Abwassers, der in der Grund-
stücksanlage zurückgehalten wird und im Rahmen der öffent-
lichen Entsorgung in Abwasseranlagen eingeleitet oder  ein-
gebracht wird.

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 
Grundstück, das durch einen Kanal erschlossen ist, nach Maß-
gabe dieser Satzung an die öffentliche Entwässerungsanlage 
angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 
14 bis 17 alles Abwasser in die öffentliche Entwässerungsan-
lage einzuleiten. Welche Grundstücke durch einen Kanal er-
schlossen werden, bestimmt der Abwasserzweckverband. Der 
Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender 
bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, 
dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Kanäle geän-
dert werden.

(2) Grundstückseigentümer, auf deren Grundstück das dort 
anfallende Abwasser nicht in eine Entwässerungsanlage mit 
Zentralkläranlage eingeleitet werden kann, sind zum An-
schluss und zur Benutzung der öffentlichen Fäkalschlam-
mentsorgungseinrichtung berechtigt.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,

wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht 
ohne weiteres von der öffentlichen Entwässerungsanlage 
übernommen werden kann und besser von demjenigen be-
handelt wird,  bei  dem es anfällt;
solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder we-
gen des unverhältnismäßig hohen   Aufwands nicht möglich 
ist;
wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der 
Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 besteht ein Benutzungsrecht 
nicht, soweit eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung 
von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Die Ab-

1.

2.

3.

wasserzweckverband kann hiervon Ausnahmen zulassen oder 
bestimmen, wenn die Ableitung von Niederschlagswasser aus 
betriebstechnischen Gründen erforderlich ist.

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4 Abs. 1) sind verpflich-
tet, bebaute und auch unbebaute Grundstücke, wenn dort 
Abwasser anfällt, an die öffentliche Entwässerungsanlage an-
zuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht 
nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmög-
lich ist. Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche 
Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, dau-
ernd oder vorübergehend vorhanden sind.

(2) Die zur Benutzung der öffentlichen Fäkalschlammentsor-
gung Berechtigten (§ 4 Abs. 2) sind verpflichtet, für ihre Grund-
stücke die öffentliche Fäkalschlammentsorgungseinrichtung 
zu benutzen. Zufahrt und Grundstückskläranlage sind so in-
standzuhalten, dass jederzeit ungehindert die Abfuhr erfolgen 
kann.

(3) Von Grundstücken, die an die öffentliche Entwässerungs-
anlage angeschlossen sind oder von denen der Fäkalschlamm 
entsorgt wird, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Ab-
wasser in die öffentliche Entwässerungsanlage einzuleiten 
und bei der Fäkalschlammentsorgung der Grundstücksklär-
anlage zuzuführen (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die 
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 
Sie haben auf Verlangen des Abwasserzweckverbandes die da-
für erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6 Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss 
oder die Benutzung aus besonderen Gründen, auch unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls, nicht zu-
mutbar ist. Eine Befreiung von der Fäkalschlammentsorgung 
kann insbesondere für landwirtschaftliche Anwesen erfolgen, 
wenn der dort anfallende Fäkalschlamm auf betriebseigenen 
Ackerflächen ordnungsgemäß aufgebracht werden kann. Der 
Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich 
bei dem Abwasserzweckverband einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7 Sondervereinbarungen
(1) Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung 
berechtigt oder verpflichtet, so kann der Abwasserzweckver-
band durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhält-
nis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung ent-
sprechend. Soweit es sachgerecht ist, kann die Sonderverein-
barung auch abweichende Regelungen treffen.

§ 8 Grundstücksanschluss
(1) Die Grundstücksanschlüsse werden, soweit sie nicht nach 
§ 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässerungsanlage sind, von den 
Grundstückseigentümern hergestellt, erneuert, geändert und 
unterhalten; die §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

(2) Der Abwasserzweckverband bestimmt Zahl, Art, Nenn-
weite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Er bestimmt 
auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründe-
te Wünsche der Grundstückseigentümer werden dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt. Soll der Grundstücksanschluss 
auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geän-
dert werden, sind die näheren Einzelheiten, insbesondere der 
Kostentragung, vorab in einer gesonderten Vereinbarung zu 
regeln.
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(3) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die öffentliche 
Entwässerungsanlage angeschlossen oder anzuschließen ist, 
muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau 
von Schächten, Schiebern, Maßeinrichtungen und derglei-
chen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner das Anbrin-
gen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen 
für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grund-
stück anfallenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9 Grundstücksentwässerungsanlage 
(1) Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwässerungs-
einrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstück-
seigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu 
versehen, die nach den anerkannten Regeln der Technik her-
zustellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu ändern ist.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind mit einer 
Grundstückskläranlage zu versehen, wenn das Abwasser kei-
ner Sammelkläranlage zugeführt wird. Die Grundstückskläran-
lage ist auf dem anzuschließenden Grundstück so zu erstellen, 
dass die Abfuhr des Klärschlamms durch Entsorgungsfahr-
zeuge möglich ist; sie ist Bestandteil der Grundstücksentwäs-
serungsanlage.

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kon-
trollschacht vorzusehen. Der Abwasserzweckverband kann 
verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht 
ein Messschacht zu erstellen ist.

(4) Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle, so kann der 
Abwasserzweckverband vom Grundstückseigentümer den 
Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des 
Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ord-
nungsgemäße Beseitigung der Abwässer bei einer den Regeln 
der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Ka-
nalsystems nicht möglich ist.

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz 
hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbeiten da-
ran dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausge-
führt werden.

§ 10 Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage
(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt 
oder geändert wird, sind dem Abwasserzweckverband fol-
gende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 
1:1.000,
Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen 
der Verlauf der Leitungen und  im Falle des § 9 Abs. 2 die 
Grundstückskläranlage und die befestigte Zufahrt für die  
Fäkalschlammentsorgung ersichtlich sind,
Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwäs-
serungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf Nor-
mal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und 
Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, 
Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste 
Grundwasseroberfläche zu ersehen sind.
wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, das 
in seiner Beschaffenheit erheblich vom Haushaltsabwasser 
abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über

Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf 
dem Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst werden 
soll,

Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der 
Erzeugnisse,

die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge,

Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten be-
stimmten Abwassers

a.

b.

c.

d.

•

•

•

•

die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung 
des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisation,  De-
kontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den was-
serwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreis-
lauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beab-
sichtigten Einrichtungen.

Die Pläne haben den bei dem Abwasserzweckverband auf-
liegenden Planmustern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind 
von den Bauherren und Planfertigern zu unterschreiben.

(2) Der Abwasserzweckverband prüft, ob die beabsichtigten 
Grundstücksentwässerungsanlagen den Bestimmungen die-
ser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt der Abwas-
serzweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungs-
vermerk zurück. Die Zustimmung kann unter Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden. Andernfalls setzt der Abwasser-
zweckverband dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine 
angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Unterla-
gen sind sodann erneut einzureichen.

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen darf erst nach schriftlicher Zustimmung 
des Abwasserzweckverbandes begonnen werden. Eine Ge-
nehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach stra-
ßen- bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen, bleibt durch 
die Zustimmung unberührt.

(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann der Ab-
wasserzweckverband Ausnahmen zulassen.

§ 11 Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage 
(1) Die Grundstückseigentümer haben dem Abwasserzweck-
verband den Beginn des Herstellens, des Änderns, des Aus-
führens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens 
drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den 
Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug 
mit den Arbeiten sofort begonnen werden, so ist der Beginn 
innerhalb 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.

(2) Der Abwasserzweckverband ist berechtigt, die Arbeiten zu 
überprüfen. Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur 
mit vorheriger Zustimmung der Abwasserzweckverband ver-
deckt werden. Anderenfalls sind sie auf Anordnung des Ab-
wasserzweckverbandes freizulegen.

(3) Die Grundstückseigentümer haben zu allen Überprüfungen 
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.

(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer angemessenen 
Frist durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen. Die 
Beseitigung der Mängel ist dem Abwasserzweckverband zur 
Nachprüfung anzuzeigen.

(5) Der Abwasserzweckverband kann verlangen, dass die 
Grundstücksentwässerungsanlagen nur mit ihrer Zustimmung 
in Betrieb genommen werden. Die Zustimmung kann insbe-
sondere davon abhängig gemacht werden, dass seitens des 
vom Grundstückseigentümer beauftragten Unternehmers 
eine Bestätigung über die Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit 
der Anlagen vorgelegt wird.

(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage durch den Abwasserzweck-
verband befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, 
den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht 
von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehler-
freie Planung und Ausführung der Anlage.

•


